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§ 91 SeilbG 2003
 SeilbG 2003 - Seilbahngesetz 2003

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2020

1. (1)Die Behörde hat die gänzliche oder teilweise Einstellung zu verfügen, wenn die Sicherheit des

Seilbahnbetriebes nicht mehr gegeben ist oder die begründete Annahme besteht, dass die Sicherheit und

Gesundheit von Personen gefährdet wird.

2. (2)Der Betrieb darf nur mit Bewilligung durch die Behörde und nur dann wieder aufgenommen werden, wenn die

Sicherheit und Ordnung des Seilbahnbetriebes und Seilbahnverkehrs gewährleistet sind. Die Behörde hat

erforderlichenfalls im Interesse der Sicherheit zusätzlich notwendige Auflagen zu treffen.
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